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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Beschlüsse des Ausschusses 
 

Gesetz zur Änderung des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes NRW und 

zur Änderung weiterer Gesetze 
 

 Gesetz zur Änderung des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes NRW und 

zur Änderung weiterer Gesetze 
 

Artikel 1 
Änderung des Verwaltungs- 

vollstreckungsgesetzes NRW 
 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 
2005 S. 818), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 557) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

 Artikel 1 
Änderung des Verwaltungs- 

vollstreckungsgesetzes NRW 
 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 
2005 S. 818), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 557) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 
1.  In § 1 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Fi-

nanzministerium“ durch die Wörter „für 
Finanzen zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 

 1. unverändert 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

 2. unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird 
das Wort „Finanzministerium“ durch 
die Wörter „für Finanzen zuständi-
gen Ministerium“ ersetzt. 

 

  

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 2 wird das Semikolon 

durch einen Punkt ersetzt. 
 
bb) In dem neuen Satz 3 werden 

das Wort „soweit“ durch das 
Wort „Soweit“ und das Wort „Fi-
nanzministeriums“ durch die 
Wörter „für Finanzen zuständi-
gen Ministeriums“ ersetzt. 

 
cc) In dem neuen Satz 7 wird die 

Angabe „4“ durch die Angabe 
„5“ ersetzt. 

 

  

3. In § 5 Absatz 1 Satz 2 werden nach den 
Wörtern „steuerlicher Nebenleistungen“ 
die Wörter „im Sinne von § 3 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 

 3. unverändert 
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1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils 
geltenden Fassung“ und nach den Wör-
tern „steuerlichen Nebenleistungen“ die 
Wörter „im Sinne von § 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen“ eingefügt. 

 
4. Dem § 17 wird folgender Absatz 4 ange-

fügt: 
 

„(4) Die Niederschrift kann auch elektro-
nisch erstellt werden. Absatz 2 Nummer 
4 und 5 gelten nicht.“ 

 

 4. unverändert 

5. In § 21 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort 
„sechs“ durch das Wort „zwölf“ ersetzt. 

 

 5. unverändert 

6. § 68 wird wie folgt geändert: 
 

 6. § 68 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Nummer 11 wird wie folgt 
geändert:  

 
„11. die bei Einsätzen zur Brandbe-
kämpfung und bei der Hilfeleistung 
bei Unglücksfällen oder solchen öf-
fentlichen Notständen, die durch 
Naturereignisse, Explosionen oder 
ähnliche Vorkommnisse verursacht 
werden, dienstlich tätigen Personen 
sowie die in ihrem Auftrag handeln-
den Personen nach den §§ 27 und 
43 Absatz 1 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 
886) in der jeweils geltenden Fas-
sung.“ 

 
 

a) In Absatz 1 Nummer 12 werden die 
Wörter „§§ 29 und 29c des Luftver-
kehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Januar 
1981 (BGBl. I S. 61) in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch die Wör-
ter „§ 29 des Luftverkehrsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 
698) und § 5 des Luftsicherheitsge-
setzes vom 11. Januar 2005 (BGBl. 
I S. 78) jeweils in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 

 

 b) - bisher a) - 
unverändert 
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b) In Absatz 4 wird das Wort „Durch-
führung“ durch das Wort „Anwen-
dung“ ersetzt. 

 

 c) - bisher b) - 
unverändert 

 

7. In § 77 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Finanzministerium“ durch die Wörter 
„für Finanzen zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 

 

 7. unverändert 

8. § 78 wird wie folgt geändert: 
 

 8. unverändert 

a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe 
„125“ durch die Angabe „128“ er-
setzt und nach dem Wort „Gemein-
deordnung“ werden die Wörter „in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), die zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b, ber. S. 304a) geän-
dert worden ist,“ eingefügt. 

 

b) In Absatz 5 wird das Wort „Finanz-
ministerium“ durch die Wörter „für 
Finanzen zuständigen Ministerium“ 
ersetzt. 

 

  

9. In § 81 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Finanzen zu-
ständige Ministerium“ ersetzt. 

 
 
 
 

 9. unverändert 

Artikel 2 
Änderung des  

Akkreditierungsratsgesetzes 
 

 Artikel 2 
Änderung des  

Akkreditierungsratsgesetzes 
 

Dem § 4 des Akkreditierungsratsgesetzes 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806) geän-
dert worden ist, wird folgender Absatz 5 an-
gefügt: 
 

 Unverändert 

„(5) Die Stiftung nimmt die Aufgaben einer 
Vollstreckungsbehörde nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818) in 
der jeweils geltenden Fassung wahr.“ 
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Artikel 3 
Änderung des  

Landeszustellungsgesetzes 
 

 Artikel 3 
Änderung des  

Landeszustellungsgesetzes 
 

Das Landeszustellungsgesetz vom 7. März 
2006 (GV. NRW. S. 94), das zuletzt durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. 
NRW. S. 172) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. In § 1 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem 
Wort „Landesfinanzbehörden“ die Wör-
ter „im Sinne des § 6 Absatz 2 der Abga-
benordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
geändert worden ist, und des § 2 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. Ap-
ril 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
geändert worden ist“ eingefügt. 

 

  

2. In § 10 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „im Amtsblatt“ durch die Wörter „in 
der elektronischen Version des Amts-
blatts“ und die Wörter „gedruckten oder 
in der Internet-Version“ durch die Wörter 
„elektronischen Version“ ersetzt. 

 
 
 
 

  

Artikel 4 
Änderung des Gebührengesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 4 
Änderung des Gebührengesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 

Das Gebührengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524), das zuletzt durch Gesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 836) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„2. für die Kosten 
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a) der Gemeinden, Gemeindever-
bände und der sonstigen juristi-
schen Personen des öffentlichen 
Rechts in Angelegenheiten ihrer 
Selbstverwaltung, 
 
b) der Gerichte, 
 
c) der Behörden der Justizverwal-
tung und der Gerichtsverwaltung.“ 
 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Pflichtaufgaben“ die Wörter „zur 
Erfüllung“ eingefügt und die Angabe 
„Nummer 2.1“ wird durch die Wörter 
„Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a“ er-
setzt. 

 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 

 
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 wird das Semikolon 
durch einen Punkt ersetzt. 

 
bb) Im neuen Satz 3 werden das 

Wort „in“ durch das Wort „In“ 
und die Wörter „Innenministeri-
ums und des Finanzministeri-
ums“ durch die Wörter „für In-
neres zuständigen Ministeri-
ums und des für Finanzen zu-
ständigen Ministeriums“ er-
setzt. 

 

  

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe 
„/“ durch das Wort „beziehungs-
weise“ ersetzt. 

 

  

3. In § 29 werden das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Inneres zu-
ständige Ministerium“ und das Wort „Fi-
nanzministerium“ durch die Wörter „für 
Finanzen zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 
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Artikel 5 
Änderung des Landesenteignungs- und  

-entschädigungsgesetzes 

 

 Artikel 5 
Änderung des Landesenteignungs- und  

-entschädigungsgesetzes 
 

Das Landesenteignungs- und -entschädi-
gungsgesetz vom 20. Juni 1989 (GV. NRW. 
S. 366, ber. S. 570), das zuletzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 622) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. In der Überschrift wird die Angabe „NW“ 
durch die Angabe „NRW“ ersetzt. 

 

  

2.  In § 25 Absatz 2 Nummer 3 werden nach 
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

 

  

3. In den §§ 18 Absatz 2 Satz 1, § 21 Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2, § 23 
Absatz 1 Satz 2 und § 45 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 wird jeweils die Angabe 
„VwVfG. NW.“ durch die Angabe 
„VwVfG NRW“ ersetzt. 

 
 
 
 

  

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Kata-

strophenschutz 
 

 Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Kata-

strophenschutz 
 

Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), das 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), das 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 
1. In § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden 

das Komma nach dem Wort „Großein-
satzlage“ gestrichen sowie der Punkt 
nach dem Wort „kann“ durch ein Komma 
und das Wort „Vergleichbare“ durch das 
Wort „vergleichbare“ ersetzt.  

 

 1. unverändert 

2. In § 11 Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-
ter „wie die “ durch die Wörter „wie eh-
renamtliche“ ersetzt.  

 
 
 

 2. unverändert 
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3. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ist 
ebenso wie ihre oder seine 
Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter“ durch die Wörter „und 
die ehrenamtlichen Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter sind“ 
ersetzt.  

 
 
 
 

bb) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „endet“ das Wort „spätes-
tens“ und nach dem Wort „Feu-
erwehrdienst“ die Wörter „(§ 9 
Absatz 1 Satz 1)“ eingefügt. 

 

 3. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter „ist 
ebenso wie ihre oder seine 
Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter“ durch die Wörter „und 
die ehrenamtlichen Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter sind“ 
ersetzt.  

 
bb)  In Satz 1 werden die Wörter 

„auf Zeit“ gestrichen. 
 

cc)  In Satz 2 werden nach dem 
Wort „endet“ das Wort „spätes-
tens“ und nach dem Wort „Feu-
erwehrdienst“ die Wörter „(§ 9 
Absatz 1 Satz 1)“ eingefügt. 

 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „den gehobenen feuerwehrtech-
nischen Dienst“ durch die Wörter 
„die Laufbahn des ersten Einstieg-
samtes der Laufbahngruppe 2 des 
feuerwehrtechnischen Dienstes“ er-
setzt.  

 

 b) unverändert 

4. In § 13 Absatz 1 Satz 6 wird nach dem 
Wort „dem“ das Wort „vollendeten“ ein-
gefügt.  

 

 4. unverändert 

5. In § 25 Satz 3 werden die Wörter „den 
gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst“ durch die Wörter „die Laufbahn 
des ersten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 des feuerwehrtechni-
schen Dienstes“ ersetzt.  

 

 5. unverändert 
 
 
 
 
 
 
6. In § 28 Absatz 5 Satz 1 werden die 

Worte „Auf Anschlüssen zur Entgegen-
nahme von Notrufen eingehende An-
rufe“ durch die Worte „Eingehende 
Sprachanrufe und andere Notrufe“ er-
setzt. 

 
6. § 30 wird wie folgt geändert: 

 
 7. - bisher 6. -  

 unverändert 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 

„8. Juni 2005 (BGBl. I S. 1598)“ 
durch die Angabe „15. März 2017 
(BGBl. I S. 483)“ ersetzt. 
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b) Die folgenden Absätze 5 und 6 wer-

den angefügt: 
 

„(5) Externe Notfallpläne sind von 
dem zuständigen Kreis oder der 
zuständigen kreisfreien Stadt 
unverzüglich anzuwenden, wenn es 
zu einem schweren Unfall 
gekommen oder ein solcher zu 
erwarten ist. In diesen Fällen 
arbeiten die Betreiberin oder der 
Betreiber und der zuständige Kreis 
oder die zuständige kreisfreie Stadt 
eng zusammen. 

 
(6) Könnte ein anderer Mitgliedstaat 
der Europäischen Union von den 
grenzüberschreitenden Wirkungen 
eines schweren Unfalls in einem 
Betriebsbereich im Sinne von Ab-
satz 1 Satz 1 betroffen werden, 
macht der zuständige Kreis oder die 
kreisfreie Stadt der von dem Mit-
gliedstaat benannten Behörde die 
für die Erstellung eines externen 
Notfallplans erforderlichen Informa-
tionen zugänglich. Der zuständige 
Kreis oder die kreisfreie Stadt unter-
richtet die von dem Mitgliedstaat be-
nannte Behörde über Entscheidun-
gen gemäß Absatz 1 Satz 2. Wenn 
der andere Mitgliedstaat die zu be-
teiligenden Behörden nicht benannt 
hat, ist die oberste für Katastro-
phenschutz zuständige Behörde 
des anderen Mitgliedstaats zu un-
terrichten.“ 

 

  

7. § 31 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 31 

Externe Notfallpläne für bergbauli-
che Abfallentsorgungseinrich-

tungen 
 

 Für die Erstellung externer Notfallpläne 
bei Abfallentsorgungseinrichtungen der 
Kategorie A im Sinne von § 22a der All-
gemeinen Bundesbergverordnung vom 
23. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1466), die 
zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung 
vom 18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3584) 

 8. - bisher 7. -  
 unverändert 
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geändert worden ist, gilt § 30 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass 
 
1. § 30 Absatz 1 Satz 2, Absatz 5 und 6 
nicht anwendbar ist und 
 
2. die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer vor Inbetriebnahme einer Ab-
fallentsorgungseinrichtung die zur Er-
stellung externer Notfallpläne erforderli-
chen Informationen an den zuständigen 
Kreis oder die zuständige kreisfreie 
Stadt zu übermitteln hat.“ 

 
8. In § 43 Absatz 1 wird das Wort „mindes-

tens“ gestrichen.  
 

 9. - bisher 8. -  
 unverändert 

9. In § 57 werden die Wörter „§ 94 des Be-
amtengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157), das zu-
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) ge-
ändert wurde“ durch die Wörter 
„§ 93 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist“ ersetzt.  

 

 10. - bisher 9. -  
 unverändert 

10. § 58 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „im 
gehobenen oder höheren feuer-
wehrtechnischen Dienst“ durch die 
Wörter „für die Laufbahn des ersten 
oder zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 des feuerwehr-
technischen Dienstes“ ersetzt.  

 

 11. - bisher 10. -  
 unverändert 

 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „des 
Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 886)“ durch 
die Wörter „dieses Gesetzes“ er-
setzt.  
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Artikel 7 
Änderung des  

Ordnungsbehördengesetzes 
 

 Artikel 7 
Änderung des  

Ordnungsbehördengesetzes 
 

In § 24 Absatz 1 Nummer 6 des Ordnungs-
behördengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. 
NRW. S. 528), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 
S. 456a) geändert worden ist, werden nach 
der Angabe „2,“ die Wörter „§ 15b mit Aus-
nahme von Satz 5, § 15c mit Ausnahme der 
Absätze 7 und 8 Satz 2,“ eingefügt. 
 
 
 
 

 Unverändert 

Artikel 8 
Änderung des Fachhochschulgesetzes 

öffentlicher Dienst 
 

 Artikel 8 
Änderung des Fachhochschulgesetzes 

öffentlicher Dienst 
 

Das Fachhochschulgesetz öffentlicher 
Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 303), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 878) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Das Fachhochschulgesetz öffentlicher 
Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 303), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 878) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 3 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

 1. unverändert 

„(4)  Das Studium erfolgt 
1. an der Hochschule für Finanzen 
Nordrhein-Westfalen in Studiengängen 
der Finanzverwaltung, 
2. an der Fachhochschule für Rechts-
pflege Nordrhein-Westfalen in Studien-
gängen der Rechtspflege und des Straf-
vollzugs und 
3. an der Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung Nordrhein-Westfa-
len in den übrigen Studiengängen der 
auf Grund des § 7 und des § 110 Absatz 
1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 
642) in der jeweils geltenden Fassung 
geordneten Laufbahnen, in dem Studi-
engang des Archivdienstes können Stu-
dienabschnitte nach Maßgabe der Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung an die-
ser Hochschule abgeleistet werden. Die 
Hochschule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen kann 
im Einvernehmen mit dem für Wissen-
schaft zuständigen Ministerium und 
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dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium weitere Bachelor- und Masterstudi-
engänge sowie zertifizierte Weiterbil-
dungsangebote anbieten. Zu den Studi-
engängen nach vorstehenden Sätzen 
können auch nichtbeamtete Studie-
rende zugelassen werden, zu den zerti-
fizierten Weiterbildungsangeboten kön-
nen auch nichtbeamtete Gasthörerin-
nen und Gasthörer zugelassen werden. 
Soweit die Zulassung nicht nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften erfolgt, kann 
die Hochschule für Polizei und öffentli-
che Verwaltung Nordrhein-Westfalen 
besondere Zulassungs- und Einschrei-
bungsordnungen erlassen. Für die wei-
terbildenden Studiengänge und zertifi-
zierten Weiterbildungsangebote nach 
den Sätzen 2 und 3 können Gebühren 
erhoben werden. Das für Inneres zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium durch Rechts-
verordnung das Nähere zu den Gebüh-
ren zu bestimmen. Dies gilt auch für Ge-
bühren für Verwaltungstätigkeiten in 
den Studiengängen nach Satz 1 Num-
mer 3. Das für Inneres zuständige Mi-
nisterium kann im Einvernehmen mit 
dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium die Ermächtigung nach Satz 5 
durch Rechtsverordnung jederzeit wi-
derruflich ganz oder teilweise auf die 
Hochschulen übertragen.“ 

 
2. § 22 wird wie folgt geändert: 
 

 2. § 22 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Einer Einschreibung bedarf es 
in den Studiengängen nach § 3 
Absatz 4 Satz 1 nicht.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden wie 
folgt gefasst:  

 
„Die Studierenden werden 
durch Zuweisung an die Fach-
hochschule für die Dauer des 
Studienganges zu Mitgliedern 
der Fachhochschule. Einer Ein-
schreibung bedarf es in den 
Studiengängen nach § 3 Ab-
satz 4 Satz 1 nicht.“ 
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bb) In Satz 3 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 

 

bb) In Satz 3 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „Fachhochschule für“ durch die 
Wörter „Hochschule für Polizei 
und“, das Wort „Studenten“ durch 
das Wort „Studierenden“ und das 
Wort „Fachhochschule“ nach dem 
Wort „die“ durch das Wort „Hoch-
schule“ ersetzt. 

 

 b) unverändert 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 c) unverändert 

 „(3) An der Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung Nord-
rhein-Westfalen gelten für Studie-
rende auch in nach § 3 Absatz 4 
Satz 2 eingerichteten Studiengän-
gen die §§ 65 bis 70 und § 71 Ab-
satz 1 und 2 des Hochschulgeset-
zes 2004 entsprechend.“ 

 

  

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
 

 „(4) Zugang zu einem Studiengang, 
der mit einem Mastergrad abge-
schlossen wird, hat, wer einen ers-
ten berufsqualifizierenden Ab-
schluss nachweist, auf dem der 
Masterstudiengang aufbaut. Ab-
schlüsse von akkreditierten Ba-
chelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien sind Bachelorab-
schlüssen von Hochschulen gleich-
gestellt. Die Prüfungsordnungen 
können bestimmen, dass für einen 
Studiengang nach Satz 1 ein voran-
gegangener qualifizierter Abschluss 
nachzuweisen ist.“ 

 

 d) unverändert 

3. § 27a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 27a 
Besondere Regelungen für  

Studierende im Bereich der Hoch-
schule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen 

 
(1) Soweit § 26 Absatz 3 dieses Geset-
zes nicht entgegensteht, gelten an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche 

 3. unverändert 
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Verwaltung Nordrhein-Westfalen § 2 Ab-
satz 4 und die §§ 81 bis 84, 85 bis 87, 
89, 90, 92, 93, 95 und 96 des Hoch-
schulgesetzes 2004 für alle angebote-
nen Studiengänge mit Maßgaben der 
folgenden Absätze entsprechend. Die 
Grundordnung kann bestimmen, dass 
das Verkündungsblatt zusätzlich oder 
ausschließlich in Gestalt einer elektroni-
schen Ausgabe erscheint, die über öf-
fentlich zugängliche Netze angeboten 
wird. § 82 Absatz 3 des Hochschulgeset-
zes 2004 gilt mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Dekans die Präsidentin o-
der der Präsident der Hochschule tritt. 

 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 und 
beamtenrechtlicher Bestimmungen wird 
die Hochschule für Polizei und öffentli-
che Verwaltung Nordrhein-Westfalen er-
mächtigt, in Studienordnungen ergän-
zende Regelungen zur Durchführung 
des Studiums und zu Prüfungsleistun-
gen in ihren Studiengängen zu treffen, 
dies gilt für die zertifizierten Weiterbil-
dungsangebote entsprechend. Die Stu-
dienordnungen müssen insbesondere 
regeln: 
 
1. das Ziel des Studiums, den zu verlei-
henden Hochschulgrad und die Zahl der 
Module, 
2. den Inhalt, das Qualifikationsziel, die 
Lehrform, die Teilnahmevoraussetzun-
gen, die Arbeitsbelastung und die Dauer 
der Prüfungsleistungen der Module, 
3. die Voraussetzungen der in den Stu-
diengang integrierten Auslandsaufent-
halte, Praxismodule oder anderen be-
rufspraktischen Studienphasen, 
4. die Anzahl von und die Voraussetzun-
gen für Wiederholungsmöglichkeiten 
von Prüfungs- und Studienleistungen, 
5. nachteilsausgleichende Regelungen 
für Studierende, die auf Grund einer Be-
hinderung oder chronischen Erkrankung 
oder auf Grund der mutterschutzrechtli-
chen Bestimmungen an der Ableistung 
einer Prüfungs- und Studienleistung in 
der Studienordnung vorgesehenen 
Weise gehindert sind, 
6. die Grundsätze der Bewertung einzel-
ner Prüfungs- und Studienleistungen, 
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7. die Anerkennung von in anderen Stu-
diengängen oder an anderen Hochschu-
len erbrachten Studienzeiten sowie Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, ein-
schließlich der Höchstfristen für die An-
erkennung, 
8. die Prüfungsorgane und das Prü-
fungsverfahren, 
9. die Folgen der Nichterbringung von 
Prüfungs- und Studienleistungen und 
des Rücktritts von einer Prüfung bis hin 
zum Ausschluss vom Studium, 
10. das in der Hochschule einheitlich ge-
regelte Nähere zur Art und Weise der Er-
bringung des Nachweises der krank-
heitsbedingten Prüfungsunfähigkeit, 
11. die Folgen von Verstößen gegen 
Prüfungsvorschriften unter Einschluss 
der Möglichkeit eines Ausschlusses von 
der Wiederholung der Prüfungs- und 
Studienleistung sowie vom Studium und 
12. die Einsicht in die Prüfungsakten 
nach den einzelnen Prüfungs- und Stu-
dienleistungen und die Fertigung einer 
Kopie oder einer sonstigen originalge-
treuen Reproduktion. 
 
(3) Die Studienordnungen können re-
geln: 
1. die Möglichkeit der Erbringung von 
Prüfungs- und Studienleistungen in 
elektronischer Form oder in elektroni-
scher Kommunikation und 
2. den Zeitpunkt, bis zu dem eine Prü-
fungs- und Studienleistung zu erbringen 
ist, sowie die Folgen der Nichterbrin-
gung der Leistung bis zu diesem Zeit-
punkt bis hin zum Ausschluss vom Stu-
dium.“ 

 
 
 
 

Artikel 9 
Einschränkung von Grundrechten 

 

 Artikel 9 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht 
aus Artikel 13 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland (Recht auf Un-
verletzlichkeit der Wohnung) eingeschränkt. 
 
 
 

 Unverändert 
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Artikel 10 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

 Artikel 10 
Inkrafttreten 

 
Unverändert 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/11622 - wurde vom Plenum nach 
der 1. Lesung am 11. November 2020 einstimmig an den Innenausschuss - federführend -, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss sowie an den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzausschusses 
überwiesen. 
 
Die Landesregierung beabsichtigt durch Änderung einschlägiger Gesetze diese einer geän-
derten Rechtslage auf Bundesebene oder der EU anzupassen, Klarstellungen und redaktio-
nelle Änderungen durchzuführen, notwendige Ermächtigungen einzuführen, Zuständigkeiten 
neu zu regeln, Datenschutzvorkehrungen zu treffen und den Einsatz von optisch-technischen 
Mitteln in Fahrzeugen und von körpernah getragenen Aufnahmegeräten durch die Ordnungs-
behörden zu ermöglichen. 
 
 
B Beratung 
 
Der Innenausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf in seinen Sitzungen am 19. November 
2020, 11. März 2021 und 10. Juni 2021 befasst. 
 
In der Sitzung am 19. November 2020 beschließt der Ausschuss eine Anhörung von Sachver-
ständigen, die am 11. März 2021 durchgeführt wird. Die zur Mitberatung aufgerufenen Aus-
schüsse bringen sich im Rahmen der nachrichtlichen Beteiligung ein. Die geladenen Sachver-
ständigen sind der Einladung 17/1731 zu entnehmen.  
 
Die Sachverständigen waren gebeten, im Vorfeld der Anhörung schriftlich Stellung zu dem 
Gesetzentwurf mit besonderem Augenmerk auf Artikel 7 - Änderung des Ordnungsbehörden-
gesetzes - zu nehmen. Dem Ausschuss liegen zur Anhörung von den geladenen Sachverstän-
digen folgende Stellungnahmen vor: 
 

Professor Dr. Stefan Kersting  
Kriminalistik und Kriminologie, Hochschule für Polizei  
und öffentliche Verwaltung NRW, Gelsenkirchen 

Stellungnahme 17/3647 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

gemeinsame 
Stellungnahme 17/3665 

Apl. Professorin Dr. Margrit Seckelmann 
Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer 

Stellungnahme 17/3666 

Hanna Schulze 
Beigeordnete, Stadt Kamen 

Stellungnahme 17/3673 

Professor Dr. Kyrill-A. Schwarz 
Juristische Fakultät, Universität Würzburg 

Stellungnahme 17/3675 

Professor Dr. Markus Thiel 
Deutsche Hochschule der Polizei, Münster 

Stellungnahme 17/3706 
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In der Anhörung nehmen alle Sachverständige, die zuvor eine schriftliche Stellungnahme ein-
reichten, mündlich Stellung. Die Anhörung ist mit Ausschussprotokoll 17/1335 dokumentiert.  
 
In der Sitzung am 10. Juni 2021 führt der Ausschuss die abschließende Beratung und Abstim-
mung über eine Beschlussempfehlung durch. 
 
Die zur Mitberatung aufgerufenen Ausschüsse beendeten bis zur abschließenden Beratung 
im federführenden Innenausschuss ihre Beratungen jeweils mit dem Verzicht auf die Abgabe 
eines Votums. 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP haben bis zu diesem Zeitpunkt mit Drucksache 
17/14077 einen gemeinsamen Änderungsantrag eingebracht. 
 
In der Beratung stellt die Fraktion der CDU zu Artikel 1 - Änderung des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW - fest, dass eine etwaige Ergänzung der Begründung zu § 68 als nicht 
erforderlich angesehen wird. Die Fraktion konstatiert, dass die Änderung in Artikel 7 - Ände-
rung des Ordnungsbehördengesetzes – in der Anhörung in Teilen strittig gesehen wurde. Die 
Fraktion der CDU zeigt sich erfreut, dass die rechtliche Möglichkeit nun geschaffen werden 
soll. In welchem Maß die Ordnungsbehörden von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen 
werden, werde sich zeigen. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellt ihre Ablehnung des Gesetzentwurfs infolge der 
beabsichtigten Änderung des Ordnungsbehördengesetzes durch Einführung der Verwendung 
von Bodycams klar heraus. Die Evaluation zeige, dass Bodycams nicht in allen Fällen dees-
kalierend wirkten. Zudem mangele es an landesweit einheitlich definierten Ausbildungsstan-
dards, da die Ausbildung im Bereich der Ordnungsbehörden Aufgabe der Kommunen sei. Ins-
besondere der Datenschutz stelle eine Herausforderung für die Kommunen dar. Darüber hin-
aus sei der Einsatz in Wohnungen problematisch. Bodycams suggerierten eine nicht vorhan-
dene Sicherheit. 
 
Die Fraktion der AfD erklärt sich unter Verweis auf die positive Einschätzung des Sachverstän-
digen Herrn Professor Dr. Thiel, Deutsche Hochschule der Polizei, mit Artikel 7 - Änderung 
des Ordnungsbehördengesetzes - einverstanden. Zwar gebe es zur Wirkung der Bodycams 
im Ergebnis uneinheitliche Studien, die Fraktion erachte die Bodycams jedoch als geeignetes, 
mögliches Mittel.  
 
Die Fraktion der SPD kündigt an, sich in der Abstimmung sowohl über den Änderungsantrag 
als auch über den Gesetzentwurf zu enthalten. Zur Begründung führt sie kurz aus, dass sie 
der Überzeugung sei, dass Polizeianwärter mit Blick auf die Verwendung der Bodycams gut 
ausgebildet werden könnten, zieht dies aber für den großen Verwaltungsbereich der Ord-
nungsbehörden in Zweifel. 
 
Sodann werden der Änderungsantrag und der Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt. 
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C Abstimmung 
 
Der Innenausschuss beschließt bei Enthaltung der Fraktion der SPD, der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der AfD einstimmig die Annahme des Änderungsantrags 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP - Drucksache 17/14077 -. 
 
Sodann beschließt der Innenausschuss gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Enthaltung der Fraktion der SPD, dem Plenum die Annahme des so geänderten 
Gesetzentwurfs der Landesregierung - Drucksache 17/11266 - anzuempfehlen. 
 
 
 
 
Daniel Sieveke 
Vorsitzender 


